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Änderungsantrag zu PB.B-01

Von Zeile 176 bis 178 einfügen:
zertifiziert und anerkannt werden, damit keine Leistung auf dem Weg zum
Berufsabschluss verloren geht. Wir wollen auch die Berufsausbildung inklusiv gestalten.
Wir ermöglichen Auszubildenden unter bestimmten Voraussetzungen die Teilnahme an
Berufsabschlussprüfungen, die in Leichter Sprache formuliert sind und unterstützen die
zuständigen Stellen bei einer Fortbildungsoffensive für die zahlreichen
Prüfungserstellungsgremien, in der die Grundsätze der Leichten Sprache vermittelt
werden. Damit alle Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf gute
Beratung aus einer Hand und unter einem Dach erhalten, unterstützen wir den Ausbau
flächendeckender 

Begründung

Um die Inklusion insbesondere für Menschen mit Behinderung auch in der beruflichen
Bildung voranzubringen, ist es notwendig, auch die Berufsabschlussprüfungen
inklusiv zu gestalten. Besonders Menschen mit kognitiven Einschränkungen scheitern
bei der Bewältigung der gestellten Aufgaben oft an sprachlichen Formulierungen
wohingegen sie bei geeigneter Fragestellung eine fachliche Aufgabe lösen könnten.

Aber nicht nur Menschen mit Behinderungen kommen Prüfungen in Leichter Sprache
zugute. Auch Menschen mit einfachen sprachlichen Schwierigkeiten profitieren von
Aufgabenstellungen in Leichter Sprache. Für junge Migrant*innen stellt eine
Berufsausbildung einen Weg zur Inklusion in unserer Gesellschaft dar, allerdings nur
wenn am Ende nicht eine Barriere in Form einer unüberwindbaren Abschlussprüfung auf
sie wartet. Auch vielen Absolvent*innen mit einer diagnostizierten Leseschwäche hilft
oft eine Prüfungszeitverlängerung allein nicht weiter.

Natürlich zielt jede Prüfung auch auf ein gewisses Textverständnis ab. Aber gerade bei
Berufsabschlussprüfungen müssen wir Sorge tragen, dass die Prüfung einer fachlichen
Eignung nicht durch komplexe Aufgabenformulierungen verstellt wird. Mit
Aufgabenstellungen in Leichter Sprache steigt somit die Validität einer Prüfung, weil
auch das getestet wird, was getestet werden soll.

Allein im Zuständigkeitsbereich des Deutschen Industrie und Handelskammertages
(DIHK) haben in den dort angesiedelten Ausbildungsberufen im Berichtsjahr 2020 von
22.601 Prüfungsteilnehmer*innen nur 20.064 die Prüfung bestanden. Über 10 Prozent
der Absolvent*innen haben somit ihr Ausbildungsziel nicht erreicht.

https://www.dihk.de/resource/blob/47836/ddb56f26823aab09dbb3981afe04d6d3/
statistik-ausbildung-2020-data.pdf

Damit Auszubildende am Ende einer mehrjährigen Ausbildung nicht an der
Berufsabschlussprüfung scheitern, ist es geboten, unter definierten Voraussetzungen
eine Abschlussprüfung in Leichter Sprache zu ermöglichen.
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Die für die Berufsausbildung zuständigen Stellen und Kammern unterhalten für jeden
Beruf und i.d.R. für jedes Bundesland eine Vielzahl von Prüfungserstellungsgremien, die
paritätisch von Vertreter*innen aus Berufsschulen und Wirtschaft ehrenamtlich besetzt
werden. Damit diese Gremien in die Lage versetzt werden, Prüfungen in Leichter
Sprache zu erstellen, ist eine breit angelegte Fortbildungsoffensive erforderlich, die
ggf. auch eine Zertifizierung ermöglicht. Bei dieser Aufgabe benötigen die zuständigen
Stellen auch finanzielle Unterstützung.

In meiner langjährigen Prüfertätigkeit für verschiedene Berufe habe ich immer wieder
festgestellt, dass selbst durchschnittlich begabte Auszubildende oft an kompliziert
formulierten Aufgabenstellungen scheitern. Eine Vereinfachung der Sprache in
schriftlichen Berufsabschlussprüfungen trägt generell dazu bei, die Quote der
erfolgreichen Berufsabschlüsse zu erhöhen.

weitere Antragsteller*innen

Merlin Nagel (KV Ingolstadt); Nathalie Argus (KV Ingolstadt); Rafael Stockmeier (KV
Ingolstadt); Wolfgang Schmelzer-Nagel (KV Ingolstadt); Maria Segerer (KV Ingolstadt);
Christian Tischler (KV Ingolstadt); Simon Nestler (KV Ingolstadt); Oliver Strisch (KV
Eichstätt); Felix Tobias Blank (KV Ingolstadt); Jutta Materna (KV Ingolstadt); Marina
Müller (KV Ingolstadt); Manfred Muthig (KV Eichstätt); Florian Genser (KV Ingolstadt);
Martin Wendl (KV Neuburg-Schrobenhausen); Friederike Nagel (KV Ingolstadt); Sophie
Harper (KV München); Stefan Haas (KV Dachau); Agnes Krumwiede (KV Ingolstadt);
Jochen Semle (KV Ingolstadt); Martina Neubauer (KV Starnberg); Elisabeth Janner (KV
Miesbach); Karl Zaruba (KV Eichstätt); Gina Merkl (KV Fürstenfeldbruck); Alexander
Heisler (KV Dachau); Anton Speierl (KV Dachau)
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